
Lieferant
STADTWERKE EMSDETTEN GMBH
Handelsregister Steinfurt
HRB 3606
Moorbr�ckenstr. 30, 48282 Emsdetten
Gesch�ftsf�hrer: Dipl.-Betriebswirt Helmut Lehmann
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dipl.-Betriebswirt Thomas Huesmann

Auftrag zur Lieferung elektrischer Energie f�r den Eigenverbrauch im Haushalt 
durch die Stadtwerke Emsdetten GmbH (Lieferant)
(Individualabkommen Strom f�r Haushaltskunden)

1. Kunde / Anlage Lieferantenwechsel Neuanlage 

Anrede: Herr Frau Titel:

GeschÄftspartnernummer Vertragskonto

Vorname / Name Geburtsdatum Vorname / Name Geburtsdatum

StraÅe / Hausnummer PLZ / Ort

Telefon privat Telefon geschÄftlich Fax / E-Mail

Verbrauchsstelle StraÅe / Hausnummer / PLZ / Ort ZÄhlpunktbezeichnung

2. Bisheriger Strombezug
Um Ihren Auftrag schnellstmÇglich ausfÉhren zu kÇnnen, bitten wir Sie um folgende Angaben oder alternativ um Zusendung einer Kopie Ihrer letzten 
Stromrechnung. (Achtung: Unterlagen kÄnnen nicht zurÅck geschickt werden.)

Bisheriger Stromlieferant (Name und Anschrift) Kundennummer beim bisherigen Stromlieferanten

ZÄhlpunktbezeichnung/ StromzÄhlernummer Vorjahresstromverbrauch in kWh ZÄhlerstand am Tag der WohnungsÉbernahme

3. Wohnungswechsel (Nur ausfÅllen, wenn Ihr Auftrag mit einem Umzug verbunden ist)

ZÄhlernummer der neuen Anschrift (falls bekannt): 

Der Wohnungswechsel erfolgt in einen Neubau (Erstbezug)

Bisherige Anschrift: 
StraÅe / Hausnummer PLZ / Ort

4. Lieferung, Abnahme und Preise
Der Kunde beauftragt den Lieferanten mit der Lieferung des gesamten Bedarfs des Kunden an elektrischer Energie gemÄÅ den Bestimmungen dieses Vertra-
ges an die oben genannte Abnahmestelle.

Der Kunde verpflichtet sich mit diesem Auftrag zur Abnahme seines gesamten Bedarfs an elektrischer Energie und zur Zahlung des Entgelts gemÄÅ dem als 
Anlage beigefÉgten Preisblatt.

5. Annahme, Lieferbeginn

GewÉnschter Lieferbeginn: NÄchstmÇglicher Zeitpunkt zum (Monat) (Jahr)

6. Laufzeit, K�ndigung
Das VertragsverhÄltnis kommt zustande, sobald der Antrag des Kunden durch den Lieferanten im Sinne der Ziffer 1 der Allgemeinen GeschÄftsbedingungen 
angenommen ist. Der Vertrag lÄuft auf unbestimmte Zeit. Er kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalender-
monats gek�ndigt werden. Die K�ndigung bedarf der Textform.

7. Geltung der Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen
ErgÄnzend finden die beigefÉgten Allgemeinen GeschÄftsbedingungen Anwendung. Dieser Vertragstext und die Allgemeinen GeschÄftsbedingungen kÇnnen 
zusÄtzlich unter www.stadtwerke-emsdetten.de abgerufen und in wiedergabefÄhiger Form gespeichert werden.

8. Vollmacht
Der Kunde bevollmÄchtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und Entgegennahme aller ErklÄrungen, die im Zusammenhang mit 
einem Wechsel des Stromversorgers erforderlich werden, soweit dem Kunden dadurch keine Kosten entstehen. Dies beinhaltet auch eine Vollmacht zur KÉndi-
gung etwaiger bestehender VertrÄge Éber die DurchfÉhrung des Messstellenbetriebs und/ oder der Messung.
Diese Vollmacht gilt insbesondere fÉr eine gegebenenfalls erforderliche KÉndigung des bisherigen Strombezugsvertrages, fÉr die Abfrage der Verbrauchsdaten 
des Kunden aus den vorangegangenen Jahren sowie den Abschluss der fÉr eine Belieferung notwendigen VertrÄge mit dem Netzbetreiber. Insoweit ist der 
Lieferant von den BeschrÄnkungen des Ñ 181 BGB befreit. Vom Lieferanten abgeschlossene VertrÄge bleiben gÉltig, bis der Kunde sie kÉndigt.

9. Datenaustausch mit der SCHUFA/Creditreform/Bonit�tspr�fung
Der Kunde willigt ein, dass der Lieferant der fÉr seinen Wohnsitz zustÄndigen SCHUFA-Gesellschaft/Creditreform Daten fÉr die Beantragung, die Aufnahme und 
Beendigung des Stromliefervertrages Ébermittelt und AuskÉnfte Éber ihn von der SCHUFA/Creditreform erhÄlt. Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzge-
setzes werden dabei gewahrt.



10. Lastschrifterm�chtigung
Der nachstehend genannte Kontoinhaber ermÄchtigt den Lieferanten widerruflich, Rechnungs- und AbschlagsbetrÄge aus diesem AuftragsverhÄltnis von sei-
nem nachfolgend genannten Girokonto im Lastschrifteinzugsverfahren abzubuchen. 

EinzugsermÄchtigung wurde bereits erteilt

Kontonummer Bankleitzahl Kreditinstitut


Kontoinhaber: Vorname / Name Unterschrift des Kontoinhabers

11. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie k�nnen Ihre Vertragserkl�rung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gr�nden in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die 
Sache vor Fristablauf �berlassen wird – auch durch R�cksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, 
jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empf�nger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teilliefe-
rung) und auch nicht vor Erf�llung unserer Informationspflichten gem�� Artikel 246 �2 i.V.m. �1 Abs. 1 und 2 EGBGB, sowie nicht vor Erf�llung 
unserer Pflichten gem�� � 312g Abs. 1 S. 1 BGB i.V.m. Artikel 246 �3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist gen�gt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: Stadtwerke Emsdetten GmbH, Moorbr�ckenstra�e 30, 48282 Emsdetten Fax: 02572-202 
189, info@stadtwerke-emsdetten.de.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zur�ckzugew�hren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) 
herauszugeben. K�nnen Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in ver-
schlechtertem Zustand zur�ckgew�hren bzw. herausgeben, m�ssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu f�hren, dass Sie die ver-
traglichen Zahlungspflichten f�r den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erf�llen m�ssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen m�ssen 
innerhalb von 30 Tagen erf�llt werden. Die Frist beginnt f�r Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserkl�rung, f�r uns mit deren Empfang.

– Ende der Widerrufsbelehrung –

12. Auftragserteilung
Mit seiner Unterschrift erteilt der Kunde dem Lieferanten den Auftrag, seinen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an die obige Entnahmestelle 
zu liefern und nimmt die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis. Der Vertrag kommt mit der Auftragsbest�tigung des Lieferanten zustande, die sp�testens 
14 Tage nach Absendung des Auftrages zu erfolgen hat.


Ort / Datum Unterschrift Kunde



Netto
inkl. Stromsteuer Brutto Netto

inkl. Stromsteuer Brutto

Arbeitspreis je kWh 20,22 Ct 24,06 Ct 19,92 Ct 23,70 Ct

Grundpreis monatlich 5,09 € 6,06 € 5,60 € 6,66 €

Individualabkommen Strom f�r Haushaltskunden
(Preisblatt g�ltig ab dem 01.02.2012)

Variante 1 Variante 2

 Die Stadtwerke Emsdetten GmbH rechnen die jeweils f�r den Kunden g�nstigste Variante ab.

 Das Arbeitsentgelt (brutto) enth�lt bereits die Stromsteuer (Regelsteuersatz 2,05 ct/kWh) und 
Mehrwertsteuer (z. Zt. 19 %) in der zum Liefer-/Leistungszeitpunkt jeweils gesetzlich festgelegten 
H�he.

 Abgaben, Geb�hren oder sonstige gesetzliche Belastungen, die mit der Beschaffung, der 
�bertragung, Verteilung oder Durchleitung von elektrischem Strom in Zusammenhang stehen wie 
etwa die Belastungen aus dem EEG, KWKG und der Umlage nach � 19 Abs. 2 StromNEV, sind in 
derzeitiger H�he im Arbeitsentgelt enthalten. 

 Es gelten die Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen zur Lieferung elektrischer Energie nach 
Individualabkommen.

 F�r den Zahlungsverzug und die Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung stellen die 
Stadtwerke Emsdetten GmbH folgende Kosten in Rechnung:
Im Falle eines Zahlungsverzuges fallen Mahnkosten2) in H�he von 3,00 € brutto (3,00 € netto), sowie 
ggf. Kosten f�r Nachinkasso/ Direktinkasso2) in H�he von 15,00 € brutto (15,00 € netto) an. Bei einer 
Unterbrechung der Versorgung2) fallen Kosten in H�he von 48,83 € brutto (48,83 € netto) an. Bei 
Au�ensperrungen wird der tats�chliche Aufwand in Rechnung gestellt.
Eine Wiederherstellung der Versorgung innerhalb der Gesch�ftszeiten wird mit einem Satz von 
58,11 € brutto1) (48,83 € netto) berechnet- au�erhalb der Gesch�ftszeiten wird der tats�chliche 
Aufwand berechnet.
Der Zinssatz bei Zahlungsverzug wird wie folgt berechnet: gem. � 288 I BGB f�r Verbraucher 5 % -
punkte �ber dem Basiszinssatz, gem. � 288 II BGB f�r Unternehmer 8 %-punkte �ber dem 
Basiszinssatz.

1) Bruttopreise inkl. 19 % Mehrwertsteuer
2) F�r diese Pauschale f�llt keine Umsatzsteuer an

Stadtwerke Emsdetten GmbH



Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Emsdetten GmbH für den Eigenverbrauch im Haushalt 

(Individualabkommen Strom für Haushaltskunden) 
1. Angebot und Annahme / Bisherige Vertragsverhältnisse 

Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen etc. ist freibleibend und 
unverbindlich. Maßgeblich ist das jeweils geltende Preisblatt. Der Vertrag 
kommt zustande, sofern der Lieferant den Auftrag nicht innerhalb von 15 
Werktagen in Textform gegenüber dem Kunden ablehnt. Der tatsächliche Lie-
ferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maß-
nahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages, etc.) erfolgt sind.  

2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Weiterleitungsverbot / Eigen-
erzeugungsanlagen 

2.1. Der Lieferant liefert die elektrische Energie in Form von Drehstrom mit einer 
Nennspannung von 400 V oder Wechselstrom mit einer Nennspannung von 
230 V, beides mit einer Nennfrequenz von etwa 50 Hertz in Niederspannung 
nach DIN IEC 38, EN 50160. 

2.2. Der Kunde wird die elektrische Energie lediglich zur eigenen Versorgung nut-
zen. Eine Weiterleitung an Dritte ist unzulässig. 

2.3. Der Lieferant ist verpflichtet, den Elektrizitätsbedarf des Kunden entsprechend 
der Regelungen dieses Vertrages zu decken. Dies gilt nicht, soweit und so-
lange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschlussnutzung nach 
§ 17 oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der Niederspannungsanschlussverordnung un-
terbrochen hat oder soweit und solange der Lieferant an der Erzeugung, dem 
Bezug oder der vertragsgemäßen Lieferung in Fällen höherer Gewalt oder 
wirtschaftlicher Unzumutbarkeit gehindert ist.  

2.4. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsver-
sorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes ein-
schließlich des Netzanschlusses handelt, der Lieferant ebenfalls von seiner 
Leistungspflicht befreit.  

2.5. Der Kunde hat den Lieferanten vier Wochen vor der geplanten Inbetriebnah-
me von Eigenerzeugungsanlagen schriftlich zu informieren. 

3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Schlussrechnung / Antei-
lige Preisberechnung 

3.1. Die Abrechnung wird aufgrund der Angaben der Messeinrichtungen des zu-
ständigen Messstellenbetreibers durchgeführt. Die Messeinrichtungen werden 
vom zuständigen Netzbetreiber, vom Lieferanten, einem von diesen Beauf-
tragten oder auf Verlangen des Lieferanten oder des Netzbetreibers vom 
Kunden selbst abgelesen. Der Kunde kann einer Selbstablesung widerspre-
chen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Können die Messeinrichtungen nicht 
abgelesen werden oder zeigen sie fehlerhaft an, so können der Lieferant 
und/oder der Netzbetreiber den Verbrauch insbesondere auf der Grundlage 
der letzten Ablesung schätzen oder rechnerisch abgrenzen, wobei die tat-
sächlichen Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden. 

3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis ver-
sehenen Lieferanten oder Netzbetreiber oder einem von diesen Beauftragten 
den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit 
dies zur Ermittlung der preislichen Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung 
der Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mit-
teilung an den Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfol-
gen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; 
mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu 
tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind.  

3.3. Der Lieferant kann vom Kunden ein- oder zweimonatlich Abschlagszahlungen 
verlangen. Der Lieferant berechnet diese unter Berücksichtigung des voraus-
sichtlichen Verbrauchs und/oder der Abrechnung der vorangegangenen 12 
Monate nach billigem Ermessen. Liegt die letzte Jahresabrechnung nicht vor, 
ist der Lieferant auch zu einer entsprechenden Schätzung unter Berücksichti-
gung des durchschnittlichen Verbrauchs vergleichbarer Kunden berechtigt. 
Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich von der Schätzung 
abweicht, ist dies angemessen zu berücksichtigen. Soweit nichts Gegenteili-
ges vereinbart ist, entspricht die Höhe der Abschlagszahlungen den Ab-
schlagszahlungen, wie sie dem Kunden zuvor im Rahmen des Grundversor-
gungsvertragsverhältnis mitgeteilt wurde. Rechte des Kunden nach § 40 Abs. 
2 EnWG bleiben unberührt.  

3.4. Zum Ende jedes (vom Lieferanten festgelegten) Abrechnungsjahres und zum 
Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Schlussrechnung er-
stellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter Anrechnung 
der Abschlagszahlungen abgerechnet wird. Ergibt sich eine Abweichung der 
Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsächlichen Belieferung, so 
wird der zuviel oder zuwenig berechnete Betrag erstattet bzw. nachentrichtet 
oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Rechte des Kunden 
nach § 40 Abs. 2 EnWG bleiben unberührt. 

3.5. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der 
Messeinrichtungen an seiner Abnahmestelle gemäß § 20 StromNZV zu veran-
lassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden nur dann zur Last, so-
fern die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden. Er-
gibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Ver-
kehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbe-
trages festgestellt, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag erstat-
tet oder nachentrichtet. Ansprüche sind auf den der Feststellung des Fehlers 
vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des 
Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall 
ist der Anspruch auf den Zeitraum seit Vertragsbeginn, längstens auf drei Jah-
re, beschränkt. 

3.6. Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungsjahres, so er-
folgt die Aufteilung des Strombezugs und des Grundpreises jeweils tagesan-
teilig, der Arbeitspreise mengenanteilig, wobei die Mengen rechnerisch abge-
grenzt werden können. Die nach der Preisänderung anfallenden Abschlags-
zahlungen können prozentual angepasst werden. 

4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Auf-
rechnung 

4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind spätestens 10 Werktage nach Zu-
gang der Rechnung, Abschläge zu dem vom Lieferanten festgelegten 
Zeitpunkt fällig und ohne Abzug im Wege des Lastschriftverfahrens 
oder mittels Dauerauftrag zu zahlen. 

4.2. Bei Zahlungsverzug kann der Lieferant, wenn er erneut zur Zahlung 
auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, 
die dadurch entstandenen Kosten konkret oder pauschal berechnen. 
Bei einer pauschalen Berechnung ist dem Kunden der Nachweis gestat-
tet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als 
in Höhe der Pauschale. 

4.3. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder 
zur Zahlungsverweigerung nur, sofern die ernsthafte Möglichkeit eines 
offensichtlichen Fehlers besteht oder sofern der in einer Rechnung an-
gegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so 
hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeit-
raum ist und der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt 
und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funkti-
on der Messeinrichtung festgestellt ist. 

4.4. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 

5. Vorauszahlung 
5.1. Der Lieferant ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch des Kunden in 

angemessener Höhe Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Um-
ständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass der Kun-
de seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nach-
kommt. Die Höhe der Vorauszahlung des Kunden beträgt mindestens 
die für einen Zeitraum von zwei Liefermonaten durchschnittlich zu leis-
tenden Zahlungen.  

5.2. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kun-
den einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare 
Vorkassesysteme einrichten. 

5.3. Sofern der Kunde entgegen Ziff. 5.1 keine Vorauszahlung leistet, gelten 
Ziff. 8.2, 8.4. 

6. Preise und Preisanpassung/Steuern, Abgaben und sonstige hoheit-
lich auferlegte Belastungen 

6.1. Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Grundpreis sowie dem Ar-
beitspreis gemäß dem Preisblatt zusammen. Er beinhaltet den Energie-
preis, die Kosten für Messung und Abrechnung, die aus § 14 Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) folgenden Belastungen, das an den Netz-
betreiber abzuführende Netzzugangsentgelt inklusive der vom Netz-
betreiber erhobenen Zuschläge nach dem Kraft-Wärme-Kopplungs-
Modernisierungsgesetz (KWKG) sowie die Konzessionsabgaben. 

6.2. Die Preise verstehen sich einschließlich der Strom- und zuzüglich der 
Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe (Bruttopreise). Ändern sich 
diese Steuersätze, ändern sich die Bruttopreise entsprechend. 

6.3.  Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach 
Vertragsschluss mit zusätzlichen Steuern oder Abgaben belegt, kann 
der Lieferant hieraus entstehende Mehrkosten an den Kunden weiterbe-
rechnen. Dies gilt nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und Zeit-
punkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorherseh-
bar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberech-
nung entgegensteht. Die Weitergabe ist auf die Mehrkosten beschränkt, 
die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung (z.B. nach 
Kopf oder nach Verbrauch) dem einzelnen Vertragsverhältnis zugeord-
net werden können. Mit der neuen Steuer oder Abgabe korrespondie-
rende Kostenentlastungen - z.B. der Wegfall einer anderen Steuer - 
sind anzurechnen. Eine Weitergabe kann mit Wirksamwerden der 
betreffenden Regelung erfolgen. Der Kunde wird über die Anpassung 
spätestens mit der Rechnungsstellung informiert. 

6.4. Ziff. 6.3 gilt entsprechend, falls sich die Höhe einer nach Ziff. 6.3 wei-
tergegebenen Steuer oder Abgabe ändert; bei einem Wegfall oder einer 
Absenkung ist der Lieferant zu einer Weitergabe verpflichtet. 

6.5. Ziff. 6.3 und Ziff. 6.4 gelten entsprechend, falls auf die Belieferung oder 
die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss eine ho-
heitlich auferlegte, allgemein verbindliche Belastung (d.h. keine Buß-
gelder o.ä.) entfällt, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten 
für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat (wie derzeit 
z.B. nach dem EEG und dem KWKG). 

6.6. Der Lieferant wird die auf der Grundlage dieses Vertrages zu zahlenden 
Preise darüber hinaus nach billigem Ermessen der Entwicklung der 
Kosten anpassen, die für die Preisberechnung maßgeblich sind. Eine 
Erhöhung oder Ermäßigung kommt insbesondere in Betracht, wenn 
sich die Kosten für die Beschaffung von Energie oder die Nutzung des 
Verteilnetzes ändern oder sonstige Änderungen der energiewirtschaftli-
chen oder rechtlichen Rahmenbedingungen zu einer veränderten Kos-
tensituation führen (z.B. durch die Einführung von Netzzugangsentgel-
ten für Einspeisungen, Änderungen der Belastungen nach dem EEG 
oder KWKG). Der Lieferant wird bei Ausübung seines billigen Ermes-
sens die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisänderung so wählen, dass 
Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben 
Rechnung getragen werden als Kostenerhöhungen, also Kostensen-
kungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kos-
tenerhöhungen. Änderungen der Preise nach dieser Ziffer sind nur zum 
Monatsersten möglich. Der Lieferant wird dem Kunden die Änderungen 
spätestens zwei Monate vor dem geplanten Wirksamwerden in Text-
form mitteilen. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Preisanpassung 
nicht einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag mit einer Frist 



 

                                                

von einem Monat zum Monatsende auf den Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Preisanpassung in Textform zu kündigen.1 Hierauf wird der Kun-
de vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.  

6.7. Ungeachtet vorstehender Bestimmungen kann der Kunde Informationen über 
die aktuellen Tarife unter der Tel.-Nr. 02572/202-333 oder im Internet unter 
www.stadtwerke-emsdetten.de erhalten. 

7. Änderungen des Vertrages oder dieser Bedingungen 
7.1. Die Regelungen dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und sons-

tigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z.B. EnWG, 
StromGVV, StromNZV, Entscheidungen der Bundesnetzagentur). Sollten sich 
diese und/oder die einschlägige Rechtsprechung (z.B. durch Feststellung der 
Unwirksamkeit vertraglicher Klauseln) ändern, ist der Lieferant berechtigt, die-
se Bedingungen – mit Ausnahme der Preise – insoweit anzupassen und/oder 
zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnisses von 
Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragslü-
cken zur zumutbaren Fort- und Durchführung des Vertragsverhältnisses erfor-
derlich macht. Eine Anpassung und/oder Ergänzung ist auch zulässig, wenn 
diese für den Kunden lediglich rechtlich vorteilhaft ist. 

7.2. Der Lieferant wird dem Kunden die Anpassung nach vorstehendem Absatz 
spätestens zwei Monate vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mit-
teilen. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Anpassung nicht einverstanden, hat 
er das Recht, den Vertrag innerhalb von vier Wochen ab dem Zugang der Be-
nachrichtigung auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anpassung in 
Textform zu kündigen. Macht er von diesem Recht keinen Gebrauch, gilt die 
Anpassung als genehmigt. Auf diese Folgen wird der Kunde vom Lieferanten 
in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung 
8.1. Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die An-

schlussnutzung unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerhebli-
chem Maße schuldhaft Strom unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-
bringung der Messeinrichtungen verwendet („Stromdiebstahl“).  

8.2. Gleiches gilt bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem säumigen Betrag von 
mindestens € 100,00 (inklusive Mahn- und Inkassokosten unter Berücksichti-
gung etwaiger Anzahlungen und Vorauszahlungen nach Ziff. 5.1), wenn dem 
Kunden spätestens vier Wochen zuvor die Unterbrechung angedroht und drei 
Werktage vorher die Unterbrechung erneut angekündigt wurde. 

8.3. Die Kosten aufgrund der Unterbrechung der Lieferung sowie die Wiederher-
stellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Die entstehenden Kos-
ten werden dem Kunden pauschal gemäß Preisblatt in Rechnung gestellt. Der 
Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass die Kosten überhaupt nicht ent-
standen oder wesentlich niedriger sind, als die Pauschale ausweist. Die Wie-
derherstellung der Belieferung wird vom Lieferanten von der Bezahlung der 
Unterbrechungskosten abhängig gemacht und davon, ob die Gründe für die 
Einstellung entfallen sind. 

8.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund, ohne Einhaltung einer Frist ge-
kündigt und die Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere vor, wenn die Voraussetzungen nach Ziff. 8.1 oder 8.2 wiederholt 
vorliegen und im Fall des wiederholten Zahlungsverzugs dem Kunden die 
Kündigung zwei Wochen vorher angedroht wurde. Die Unterbrechungskosten 
trägt der Kunde entsprechend Ziff. 8.3  

8.5. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangsvollstreckungsverfahren 
gegen das gesamte Vermögen der anderen Partei oder eines wesentlichen 
Teils dieses Vermögens eingeleitet wurde, Gründe für die Eröffnung eines In-
solvenzverfahrens gegen die andere Partei vorliegen oder die andere Partei 
einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellt oder wenn Grund 
zur Annahme besteht, dass die andere Partei ihre Zahlungen einstellen wird. 

8.6. Darüber hinaus ist der Lieferant berechtigt, diesen Vertrag bei Vorliegen einer 
negativen Auskunft einer Wirtschaftsauskunftei (z.B. SCHUFA) insbesondere 
zu folgenden Punkten fristlos zu kündigen: Zwangsvollstreckung, erfolglose 
Pfändung, eidesstattliche Versicherung zum Vermögen, Insolvenzverfahren, 
Restschuldbefreiung. 

9. Haftung 
9.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkei-

ten in der Elektrizitätsversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung 
des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber 
dem Netzbetreiber geltend zu machen (§ 18 Niederspannungsanschlussver-
ordnung).  

9.2. Der Lieferant wird unverzüglich über die mit Schadensverursachung zusam-
menhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder 
von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und der Kunde dies 
wünscht. 

9.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfül-
lungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausge-
schlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit, oder der schuldhaften Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten). 

9.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf 
den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des jeweiligen Vertrages 
als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Be-
rücksichtigung der Umstände, die er kannte oder kennen musste, hätte vo-
raussehen müssen. Gleiches gilt bei grob fahrlässigem Verhalten einfacher 
Erfüllungsgehilfen (nicht leitende Angestellte) außerhalb des Bereichs der we-

 
 

sentlichen Vertragspflichten sowie der Lebens-, Körper- oder Gesund-
heitsschäden. 

9.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.  
10. Umzug / Lieferantenwechsel / Übertragung des Vertrags 
10.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug mit einer Frist 

von fünf Wochen auf das Ende eines Kalendermonats unter Angabe der 
neuen Anschrift in Textform anzuzeigen. Erfolgt die Mitteilung des Kun-
den aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, nicht und ist auch an-
sonsten für den Lieferanten nicht erkennbar, dass der Kunde ausgezo-
gen ist, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen nach seinem Um-
zug an seiner bisherigen Entnahmestelle nach diesem Vertrag zu ver-
güten, die der Lieferant aus diesem Grund nicht einem anderen Kunden 
zuordnen oder bis zur Abmeldung des Kunden nicht verhindern kann.  

10.2. Für den Fall eines Umzugs endet der Liefervertrag mit dem Kunden au-
tomatisch. Der Lieferant unterbreitet dem Kunden für die neue Abnah-
mestelle gerne ein neues Angebot über die Belieferung mit Elektrizität. 

10.3. Der Lieferant gewährleistet einen unentgeltlichen und zügigen Lieferan-
tenwechsel, soweit der Kunde den bestehenden Liefervertrag ord-
nungsgemäß gekündigt hat. 

10.4. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag 
als Gesamtheit auf einen Dritten zu übertragen. Die Übertragung wird 
erst wirksam, wenn der Kunde zustimmt. Die Zustimmung gilt als erteilt, 
wenn der Kunde nicht innerhalb von acht Wochen nach der schriftlichen 
Mitteilung über die Übertragung der Rechte und Pflichten schriftlich wi-
derspricht. Auf diese Folgen wird der Kunde vom Lieferanten in der Mit-
teilung gesondert hingewiesen.  

10.5. Der Zustimmung des Kunden bedarf es nicht, soweit es sich um eine 
Übertragung der Rechte und Pflichten auf einen Dritten im Rahmen ei-
ner rechtlichen Entflechtung des Lieferanten nach § 7 EnWG handelt. 

11. Datenschutz 
Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden beachtet.  

12. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten 
Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim 
örtlichen Netzbetreiber erhältlich. 

13. Schlussbestimmungen 
13.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden be-

stehen nicht. 
13.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder un-

durchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon 
unberührt. Der Lieferant und der Kunde werden die unwirksame bzw. 
undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame oder durchführbare, 
in ihrem wirtschaftlichen Ergebnis möglichst gleichkommende Bestim-
mung ersetzen. Entsprechendes gilt für eine Lücke im Vertrag. 
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